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V E R O R D N U N G 

 
 
des Bezirkshauptmannes des politischen Bezirkes Villach-Land vom 21.03.2023, Zahl: VL3-FO-87/2002 

(075/2023), mit der das Feuerentzünden sowie das Rauchen im Wald und in dessen Gefährdungsbereich 

verboten werden (Waldbrandverordnung). 

 

Aufgrund des § 41 Abs 1 des Forstgesetzes 1975, BGBl Nr 440/1975, zuletzt in der Fassung BGBl I Nr 56/2016, 

wird verordnet: 

 § 1 

 

Im Hinblick auf die vorherrschende, extreme Trockenheit, die die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden 

ausgesprochen begünstigt, wird für das gesamte Gebiet des Bezirkes Villach-Land jegliches Feuerentzünden 

sowie das Rauchen im Wald als auch in dessen Gefährdungsbereich (dazu zählen alle waldnahen Flächen 

unabhängig von der jeweiligen Kulturgattung und die Kampfzone des Waldes) verboten. 

 

§ 2 

 

Ein Zuwiderhandeln gegen diese Verordnung wird nach dem Forstgesetz 1975 mit einer Geldstrafe bis zu  

€ 7.270,00 oder mit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen bestraft. 
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§ 3 

 

 

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 
 

Der Bezirkshauptmann: 
 
 

(Dr. Riepan) 
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